
Die angeführte Begrenzung gilt in allen Fällen, in 
denen die Akkordzeiten nicht tariflich festliegen. Für 
die private Bauindustrie gibt es gegenwärtig keine 
tariflich festgelegten Akkordzeiten. Das Urteil stellt zu
treffend fest, daß auch der Festpreiskatalog entspre
chend der Preisanordnung 570 keine tariflichen Fest
legungen, sondern lediglich Preisregelungen zum Inhalt 
hat. Demzufolge gelten für die steuerliche Berücksichti
gung der in der privaten Bauindustrie gezahlten Ak
kordlöhne die angeführten Begrenzungen der Veran
lagungsrichtlinien. Diese Begrenzungen werden nicht 
etwa durch den Abschluß von schriftlichen Akkordver- 
einbarungen gegenstandslos, denn diese haben nicht 
den Charakter von Tarifverträgen.

Die von dem Unternehmer abgegebene Steuererklä
rung, in der die gesamten Akkordlöhne als Betriebs
ausgabe berücksichtigt waren, wäre deshalb auch dann 
unrichtig gewesen, wenn eine Akkordvereinbarung ab
geschlossen wäre, d. h., das Vorhandensein einer ord
nungsmäßigen Akkordvereinbarung hätte die dem An
geklagten zur Last gelegte strafbare Handlung nicht 
beseitigt. Auch die erwähnte Anordnung Nr. 3 hat auf 
die strafrechtliche Beurteilung des Falles keinen Ein
fluß, da sich durch diese Rechtsnorm an der 150-Pro- 
zent-Grenze — deren Überschreitung im vorliegenden 
Fall zur Bestrafung führte — nichts geändert hat.

HANS-JOACHIM SCHLÜTER, 
Oberreferent im Ministerium der Finanzen

Zum Begriff 
„tariflich festliegende Akkordzeiten“

Dem Urteil des Kreisgerichts Greifswald vom 17. Fe
bruar 1958 (NJ 1958 S. 325) ist im Ergebnis zuzustim
men. Das Gericht verkennt aber den Begriff „tariflich 
festliegende Akkordzeiten“ nach Ziff. 24 Abs. 2 der 
Veranlagungsrichtlinien 1954.

Gern. § 2 des zuständigen Tarifvertrages, dessen In
halt sich sinngemäß mit derselben Bestimmung in allen 
übrigen Tarifverträgen für die private Wirtschaft deckt, 
sind s c h r i f t l i c h e  Akkordvereinbarungen abzu
schließen. Die darin festzulegenden Akkordzeiten wer
den zwischen Betriebsleitung und den beteiligten Ak
kordarbeitern v e r e i n b a r t .  Es handelt sich also 
n i c h t  um „tariflich festliegende Akkordzeiten“. Ledig
lich die Verpflichtung, Akkordvereinbarungen schrift
lich abzuschließen, ergibt sich aus dem Tarifvertrag. 
Die Tarifparteien gingen davon aus, daß nur schrift
liche Akkordvereinbarungen die Gewähr geben, daß die 
gezahlten Akkordlöhne richtig berechnet und auch von 
den staatlichen und gewerkschaftlichen Organen über
prüft und kontrolliert werden können.

Die Bestimmung, daß die betrieblichen Parteien der 
Akkordvereinbarung die Akkordzeiten selbst festlegen, 
war aber gleichzeitig die Ursache für die in den Veran
lagungsrichtlinien enthaltene Nichtanerkennung als Be
triebsausgaben, soweit die gezahlten Akkordlöhne 
einen bestimmten Prozentsatz der Akkordrichtsatzlöhne 
überschreiten. Diese generelle Begrenzung beruht auf 
der Erkenntnis, daß die Überschreitung einer bestimm
ten Mehrleistungsgrenze, errechnet aus den Akkordver
diensten a l l e r  im Akkord Beschäftigten, von vorn
herein gegen die Realität der angewandten Akkord
zeiten spricht.

Als die jetzt in Kraft befindlichen Tarifverträge, 
welche inzwischen durch neue Lohntabellen ergänzt 
sind, im Jahre 1952 zum Abschluß gelangten, wurden 
noch in einigen Wirtschaftszweigen bei bestimmten 
Tätigkeiten die Akkordverdienste nach den in früheren 
„Tarifordnungen“ einheitlich festgelegten Akkordzeiten 
berechnet. Insoweit konnten oder wurden auch keine 
Akkordzeiten vereinbart und trugen mithin die betrieb
lichen Vertragspartner einer Akkordvereinbarung nicht 
die Verantwortung für die Höhe der dabei erzielten 
Akkordverdienste. Deshalb ist in derselben Ziffer der 
Veranlagungsrichtlinien die Bestimmung enthalten, daß 
in solchen Fällen die generelle Begrenzung der als Be
triebsausgabe anerkannten Akkordverdienste n i c h t  
wirksam wird. Bei Beachtung dieser Ausnahmebestim
mung hätte das Gericht bereits seine irrtümliche Aus
legung des Begriffs „tariflich festliegende Akkord
zeiten“ erkennen müssen.

Es ist noch zu bemerken, daß für den Wirtschafts
zweig Bau keine „tariflich festliegenden Akkordzeiten“ 
bestehen. Deshalb finden die b e t r i e b l i c h  zu ver
einbarenden Akkordzeiten bei den Betriebsausgaben 
insoweit keine Anerkennung, als dadurch die Akkord
verdienste insgesamt die in den Veranlagungsrichtlinien 
genannte Grenze übersteigen. Hierbei ist nicht entschei
dend, ob eine schriftliche Akkordvereinbarung vorliegt 
oder nur nach mündlichen Abmachungen usw. die Ak
kordverdienste berechnet werden.

Unabhängig von dem steuerlichen Verfahren nach 
den Veranlagungsrichtlinien könnte beim Fehlen einer 
schriftlichen Akkordvereinbarung sogar bestritten wer
den, ob überhaupt im Akkord gearbeitet worden ist. 
Falls sich dafür nicht aus dem sonstigen betrieblichen 
Tatbestand die Beweise ergeben, läge die Entscheidung 
darüber, ob deshalb nur die tariflichen Zeitlöhne als 
Betriebsausgaben anerkannt werden, bei den staat
lichen Organen, d. h. der Abt. Finanzen in Verbindung 
mit der Abt. Arbeit und Berufsausbildung.

Somit ergibt sich auch die Beachtung der tariflichen 
Vorschrift, die Akkordzeiten schriftlich zu vereinbaren, 
aus der Notwendigkeit, für a l l e  Beteiligten eindeutig 
erkennbar zu machen, nach welcher der beiden Lohn
formen, Akkord oder Zeitlohn, im Betrieb gearbeitet 
wird.

ROBERT REBETZKY,
Mitarbeiter der Industrie- und Handelskammer,

Bezirksdirektion Dresden

Die gegenwärtigen Aufgaben des Justizhaushalts
Der Beschluß des V. Parteitages stellt den Justiz

organen in der Perspektive die Aufgabe, ein soziali
stisches Rechtssystem und sozialistische Gerichte zu 
entwickeln. Das verlangt von den Mitarbeitern der 
Haushaltsorganisationen, eine Arbeit neuer Qualität zu 
leisten, da das Finanzsystem die dazu erforderlichen 
finanziellen Fonds mobilisieren, bereitstellen und die 
sparsamste Verwendung kontrollieren muß.

Die finanzielle Sicherung der von den Justizorganen 
zu lösenden Aufgaben muß daher in entscheidendem 
Maße unsere Arbeit bestimmen. Das setzt voraus, daß 
die Finanzpolitik in der Weise weiterentwickelt wird, 
daß sie die sozialistische Umgestaltung unterstützt, und 
die Kontroll- und Analysentätigkeit so vervollkommnet 
wird, daß den Partei- und Staatsorganen jederzeit eine 
politisch-klassenmäßige Einschätzung der Entwicklung 
gegeben werden kann.

In dem Bericht über die Erfüllung des Staatshaus
haltsplans der Justiz im 1. Halbjahr 1958 sind zahl
reiche Überlegungen enthalten, die in diese Richtung 
gehen. So wird dort die Frage gestellt, ob der Justiz
haushalt überhaupt an der Erfüllung der ökonomischen 
Hauptaufgabe mitwirken kann. Neben einer Unter
suchung der Erfüllungsergebnisse wird z. B. festgestellt, 
daß die Auslastung der Buchhaltungskräfte im Rahmen 
der Kostenbeitreibung in den einzelnen Bezirken außer
ordentlich unterschiedlich ist und daß es nun darauf 
ankommt, zu untersuchen, welche Ursachen dies im 
einzelnen hat. Im Ergebnis dieser Auswertung werden 
Überprüfungen der Arbeitsorganisation in den Buch
haltungen stattflnden mit dem Ziel, die besten Formen 
der Arbeitsorganisation zu finden und allen zu ver
mitteln. Das wird uns helfen, einen neuen Arbeitsstil 
zu finden. Die Wege zu einem Arbeitsstil sind außer
ordentlich vielfältig. Sie werden in der Hauptsache von 
den ökonomischen und technisch-organisatorischen Ge
gebenheiten bestimmt. Es gibt aber auch Wege, die für 
alle Haushaltsorganisationen beschreitbar sind.

So kommt es beispielsweise darauf an, den augen
blicklichen Zustand der Trennung der politisch-fach
lichen Arbeit von der körperlichen Arbeit zu beseiti
gen. Uns hindert nichts daran, einen Teil der für Wert
erhaltungsmaßnahmen vorgesehenen Haushaltsmittel 
durch körperlichen Einsatz aller Mitarbeiter des Ge
richts einzusparen .und so das geplante Ziel zu er
reichen. Die auf diese Weise eingesparten Haushalts
mittel erlauben uns, z u s ä t z l i c h  Werte zu schaffen. 
Sie stellen damit einen realen Beitrag zur Erfüllung 
der Forderungen des V. Parteitages dar. In einer Wett
bewerbsbewegung der Gerichte und Justizverwaltungs
stellen untereinander könnten so erstmalig e c h t e  
Werte geschaffen werden.
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